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RS OGH 1988/9/7 1Ob636/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1988

Norm

ABGB §1017

Rechtssatz

Wer im geschäftlichen Verkehr die beschränkte Haftung des Unternehmensträgers nicht eindeutig zum Ausdruck

bringt, haftet neben diesem persönlich, wenn der Geschäftspartner die für ihn bei Abschluß des Geschäftes

keineswegs bedeutungslose Haftungsbeschränkung weder kannte noch kennen mußte.
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